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Umsatzsteuer für kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe 

sorgt nicht für mehr Wettbewerb 

 
Berlin, 15. Februar 2010 – „Eine Umsatzsteuerpflicht für kommunale 

Abfallwirtschaftsbetriebe wird in einigen Regionen zu Gebührenerhö-

hungen führen, ohne dass der Bürger einen Nutzen daraus zieht“, 

kommentiert Dr. Rüdiger Siechau, Vorstandsvorsitzender des VKS im 

VKU, die jüngsten Verlautbarungen des Bundesverbandes der Deut-

schen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE). 

 
„Die Argumentation des BDE soll implizieren, dass durch die gleiche Be-

steuerung privater und kommunaler Unternehmen eine Wettbewerbssitua-

tion entsteht, die zwangsläufig zu verbilligten Preisen für den Verbraucher 

führt. Das ist aber nicht der Fall“, so Siechau weiter.  

 
Die Kommunen haben sich über die Jahrzehnte eine effiziente und ökologi-

sche Infrastruktur zur Erfassung des Hausmülls aufgebaut. Im Rahmen der 

Daseinsvorsorge holen sie den Müll beim Bürger ab – zuverlässig und flä-

chendeckend. Einige Kommunen regeln das in Eigenregie, andere haben 

GmbHs gegründet (und zahlen somit schon eine Umsatzsteuer) und wieder 

andere haben die Erfassung an private Subunternehmer weiter gegeben. 

Jedoch führt in keiner der drei Organisationsformen eine Umsatzsteuer-

pflicht zu mehr Wettbewerb – und damit auch nicht zu den vom BDE einkal-

kulierten Kostensenkungen.  

 

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat bereits im Jahr 2006 fest-

gestellt, dass die Frage, ob die Entsorgung privat oder kommunal erbracht 

wird, nicht über die Höhe der Gebühren entscheidet – und das obwohl viele 

kommunale Betriebe aufgrund ihrer Organisationsform bereits umsatz-

 

Verband kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im Verband kommunaler Unternehmen e.V. 

Verband kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im VKU � Alexanderstr. 1 � 10178 Berlin � Fon +49 (0) 30.58580.160 � Fax +49 (0) 30.58580-371 

www.vksimvku.de � vks-verband@vku.de � Geschäftsführerin: Karin Opphard 

 



 

Nr. 3/2010 +++ S. 2/2 

steuerpflichtig sind. Die vom BDE offensichtlich befürchtete Rekommunali-

sierungswelle wird sich daher nicht an der Mehrwertsteuer entscheiden.  

 

„Der VKS im VKU lehnt die Vorstöße des BDE ab. Nicht weil die kommuna-

len Abfallwirtschaftsbetriebe den Wettbewerb scheuen, sondern weil sie 

nichts anderes als eine Steuererhöhung für die Bürger bedeuten“, so Sie-

chau. 

 

Über den VKS im VKU 

Der Verband kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im VKU ver-

tritt die Interessen der kommunalen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung und 

der damit zusammenhängenden Betriebszweige und Dienstleistungen. Der 

VKS im VKU pflegt eine enge Zusammenarbeit mit Bund, Ländern und den 

kommunalen Spitzenverbänden sowie mit Verbänden der öffentlich-

rechtlichen und privaten Entsorgungswirtschaft. Er berät und informiert seine 

aktuell 430 ordentlichen Mitglieder rund um die Themen kommunale Abfall-

wirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst. Darüber hinaus fördert er den 

Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern sowie die Aus- und Fortbil-

dung von Fachkräften.  

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

VKS im VKU 

Elisabeth Mader 

Alexanderstraße 1 

10178 Berlin 

Fon +49(0)30.58580-163 

E-Mail: mader@vku.de  

www.vksimvku.de   

 


